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Literaturhinweise

1 Problemstellung

Subventionen sind ein bevorzugtes Instrument der Politiker,
um das Wettbewerbsgeschehen auf den Arbeitsmärkten zu be-
einflussen. Ihre Eleganz liegt darin, daß sie den Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern nicht ein bestimmtes Verhalten vor-
schreiben, sondern versuchen, sie durch finanzielle Anreize
in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das Ziel arbeits-
marktpolitischer Subventionen besteht darin, die Struktur und
das Niveau der Arbeitslosigkeit zu beeinflussen.

Der eine Ansatzpunkt von Subventionen umfaßt alle Maß-
nahmen, die letztlich das Arbeitsangebot erhöhen sollen.
Dazu gehören die vielfältigen Subventionen zum Erwerb von
Qualifikationen, die den Arbeitslosen den Wiedereintritt in
das Arbeitsleben erleichtern sollen. An diesem Beispiel un-
tersuchen wir, ob eine Subventionierung des Eintritts in den
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In diesem Beitrag werden die Auswirkungen arbeitsmarktpolitischer Subventionen auf Struktur und Niveau der Arbeitslosigkeit
untersucht. Als Instrumente stehen auf der einen Seite Subventionen, die über eine Verringerung der Lebensarbeitszeit eine Ver-
knappung des Arbeitsangebotes zum Ziel haben, und Subventionen, die Arbeitslosen über den Erwerb von Qualifikationen den
Wiedereintritt in das Arbeitsleben erleichtern wollen, zur Verfügung.

Eine Lösung der Strukturprobleme auf dem Arbeitsmarkt würde erfordern, daß an der Stelle der durch die Subventionen in den
vorverlegten Ruhestand geschickten Arbeitnehmer insbesondere strukturell benachteiligte Gruppen Beschäftigung finden wür-
den. Wenn ältere Arbeitsplatzinhaber durch Subventionen dazu bewegt werden, ihren Arbeitsplatz zugunsten jüngerer Arbeits-
loser zu räumen, kann das bei unterschiedlichen Marktaustrittskosten zu einer Minderung der sozialen Lasten der Arbeitslosig-
keit führen. Die Existenz externer Erträge ist ein anerkannter Grund für Subventionen. Allerdings ist die ökonomische Treff-
sicherheit solcher Subventionen angesichts der mangelnden Quantifizierbarkeit der individuellen Marktaustrittskosten gering.
Zudem besteht die Gefahr, daß sich die strukturellen Probleme auf dem Arbeitsmarkt lediglich auf andere Altersgruppen ver-
lagern.

Qualifizierungsmaßnahmen können einen Beitrag zum Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit leisten, wenn die Produktivität
von Langzeitarbeitslosen so weit erhöht wird, daß ihre Beschäftigung für den Arbeitgeber gewinnbringend wird. Nach dem Hu-
mankapitalansatz von Gary S. Becker sollten die Arbeitnehmer die Kosten für ihre allgemeine Ausbildung selbst tragen. Dieser
Ansatz wird hier in der Weise modifiziert, daß die staatlichen Sozialtransfers, zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe,
in das Modell integriert werden. Es zeigt sich dann, daß eine Subventionierung auch bei Durchführung effizienter Qualifikati-
onsmaßnahmen gerechtfertig ist, da die Anreize für den Arbeitnehmer, die Ausbildungskosten im Hinblick auf ein marktgerechtes
Einkommen in der Zukunft zu übernehmen, durch die Verfügbarkeit von Sozialtransfers gemindert werden.

Die Niveaueffekte können entweder durch die Auswirkungen der Subventionen auf das Niveau der Arbeitslosigkeit oder auf das
Niveau der Beschäftigung gemessen werden. Es wird argumentiert, daß die traditionellen Arbeitslosenentlastungsrechnungen
unzureichend sind, da sie den Kosteneffekt von Subventionen vernachlässigen. Die Analyse wird um die langfristigen Wei-
chenstellungen erweitert, die sich durch die Art der Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Subventionen ergeben. Wenn ar-
beitsmarktpolitische Subventionen über die Sozialversicherung finanziert werden, steigen die Lohnnebenkosten, und der Ar-
beitsplatzabbau konzentriert sich insbesondere auf die marginalen Arbeitsplätze. Erfolgt hingegen die Finanzierung der arbeits-
marktpolitischen Subventionen über den Bundeshaushalt, werden insbesondere die hochprofitablen Unternehmen stärker be-
lastet; die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik wird dann besonders in den volkswirtschaftlich wichtigen innovativen Seg-
menten gefährdet.

In diesem Beitrag werden arbeitsmarktpolitische Subventionen als Investitionen in das Humankapital der Arbeitslosen betrach-
tet, die sich „rechnen“ müssen. Eine effiziente Arbeitsmarktpolitik sollte deshalb jene Maßnahmen fördern, bei denen die ge-
genwärtigen Ausgaben durch die zukünftigen Einsparungen im Sozialversicherungssystem kompensiert werden. Durch die ein-
tretende Verringerung der Lohnnebenkosten würden sich einkommenspolitische Spielräume für die Beschäftigten und beschäf-
tigungspolitische Spielräume für die Arbeitslosen ergeben.

Subventionen zur Verknappung des Arbeitsangebotes können dieses Effizienzkriterium nicht erfüllen, da sie zu einer dauerhaf-
ten zusätzlichen Belastung führen, ohne daß in Zukunft mit irgendwelchen Produktivitätsgewinnen zu rechnen ist. Qualifizie-
rungsmaßnahmen haben den großen Vorteil, daß bei einer Wiedereingliederung des Arbeitnehmers in den primären Arbeitsmarkt
die weiteren Unterstützungszahlungen entfallen. Aus diesem investitionspolitischen Ansatz werden Folgerungen für die Aus-
wahl der Teilnehmer und den Inhalt der Programme gezogen.

* Prof. Dr. Horst-Manfred Schellhaaß ist Inhaber des Lehrstuhls für Mikro-
ökonomie an der Technischen Universität Berlin; Diplom-Kaufmann Lars
Kelp ist Doktorand am gleichen Lehrstuhl. Der Beitrag liegt in der alleini-
gen Verantwortung der Autoren.



Arbeitsmarkt die Struktur und das Niveau der Arbeitslosig-
keit dauerhaft verbessern kann.

Der andere Ansatzpunkt von Subventionen umfaßt alle Maß-
nahmen, die das Arbeitsangebot absenken sollen, indem sie
die Nichtteilnahme am Erwerbsleben prämieren. In neuerer
Zeit erfreuen sich insbesondere jene Subventionen zuneh-
mender Beliebtheit, die in verdeckter oder offener Form ei-
nen früheren Zugang zur Altersrente finanziell abfedern. An-
hand der Vorverlegung des Rentenzugangs wollen wir unter-
suchen, ob eine Subvention zum Austritt aus dem Erwerbsle-
ben Struktur und Niveau der Arbeitslosigkeit dauerhaft ver-
bessern kann.

Der Aspekt, ob arbeitsmarktpolitische Subventionen zu einer
Verbesserung der Arbeitslosenstruktur führen, wird nur sel-
ten aufgegriffen. In diesem Beitrag soll mit Hilfe des mikro-
ökonomischen Instrumentariums untersucht werden, ob die
Charakteristika, die für die Herausbildung einer Problem-
gruppe ursächlich gewesen sind, durch die subventionierte
Qualifizierung bzw. Ausgliederung dauerhaft beseitigt wer-
den oder ob sie nur auf eine andere, bisher wettbewerbsfähi-
ge Arbeitnehmergruppe verlagert werden. Im Mittelpunkt der
Analyse zur Behebung der strukturellen Arbeitslosigkeit steht
deshalb die Frage, ob sich die Beschäftigungsentscheidungen
der Unternehmen aufgrund der arbeitsmarktpolitischen Sub-
ventionen zugunsten der Problemgruppen verändern.

Die arbeitsmarktpolitische Literatur beschäftigt sich vor-
nehmlich mit den Auswirkungen von Subventionen auf das
Niveau der Arbeitslosigkeit. Dabei beschränken sich die mei-
sten Autoren auf den kurzfristigen rechnerischen Arbeits-
losenentlastungseffekt. Sie vernachlässigen, daß von der Fi-
nanzierungsseite der Maßnahmen her Anreize auf die Be-
schäftigungsentscheidungen der Unternehmen ausgehen, die
in mittelfristiger Sicht die kurzfristigen Entlastungswirkun-
gen abschwächen. In diesem Beitrag soll mit Hilfe des mi-
kroökonomischen Instrumentariums untersucht werden, in
welchen Bereichen die Entlastungswirkungen aufgrund der
Subventionen durch die beschäftigungsmindernden Wirkun-
gen einer Erhöhung der Lohnnebenkosten oder der Steuern
kompensiert werden. Der Beitrag endet mit einer Darstellung
der Kriterien, durch die sich effiziente arbeitsmarktpolitische
Subventionen auszeichnen.

2 Auswirkungen auf die Struktur der Arbeitslosigkeit

Als strukturelles Ziel arbeitsmarktpolitischer Subventionen
wird häufig die gerechtere Verteilung der vorhandenen Arbeit
genannt. Dieses Schlagwort läßt sich so interpretieren, daß –
wenn Vollbeschäftigung schon ein unerreichbares Ideal dar-
stellt – dann wenigstens alle Arbeitnehmergruppen gleich-
mäßig unter der Arbeitslosigkeit zu leiden haben sollen. So-
wohl für Subventionen zur Angebotsverknappung als auch für
Qualifikationsmaßnahmen soll untersucht werden, ob die
Gruppen von Arbeitnehmern treffsicher erreicht werden, die
aufgrund ihrer Wettbewerbsschwäche am stärksten von der
Strukturalisierung der Arbeitslosigkeit betroffen sind. Zum
anderen ist zu fragen, ob nicht die Subventionierung einer Ar-
beitnehmergruppe die Beschäftigungsaussichten anderer
Gruppen mit ähnlichen Charakteristika verschlechtert, so daß
sich die Strukturprobleme lediglich verlagern.

2.1 Subventionen zur Verknappung des Arbeitsangebots

Ein nicht unerheblicher Teil der arbeitsmarktpolitischen Sub-
ventionen zielt darauf ab, das Arbeitsangebot zu reduzieren.
Hierzu zählen beispielsweise die zahlreichen Varianten einer

Verkürzung der Lebensarbeitszeit. Der seit Mitte der 60er Jah-
re bestehende Trend zu höheren Schulabschlüssen sowie die
stark angewachsene Studienneigung in Verbindung mit einer
Verlängerung der Studiendauer haben dazu geführt, daß sich
das durchschnittliche Eintrittsalter in den Beruf drastisch er-
höht hat. Während des Berufslebens ist durch die Verlänge-
rung des Urlaubs, durch die Möglichkeit des Erziehungsur-
laubs für junge Eltern, durch ein größeres Angebot an Teil-
zeitarbeitsmöglichkeiten sowie durch die Gewährung von
Kurzarbeitergeld zur Überbrückung von konjunkturellen und
inzwischen auch strukturellen Nachfrageeinbrüchen die Zahl
der tatsächlich geleisteten Jahresarbeitsstunden stark gesun-
ken. In den letzten Jahren stellen Frühverrentungen von älte-
ren Arbeitnehmern ein besonders beliebtes Instrument dar,
weil die vorzeitige Verrentung als eine sozial akzeptierte
Form der Personalanpassung gilt. An diesem Beispiel wollen
wir untersuchen, welche Auswirkungen Subventionen zur
Verknappung des Arbeitsangebotes haben.

Der vorzeitige Übergang in den Ruhestand kann in unter-
schiedlicher Form finanziell abgefedert werden. Zusätzliche
staatliche Leistungen zur Altersversorgung werden von den
Betroffenen nicht immer als solche wahrgenommen, da sie in
den seltensten Fällen unmittelbar als „Prämie“ für den Rück-
zug vom Arbeitsmarkt ausgezahlt werden. Zur Abgrenzung
des Subventionsbegriffes soll zunächst überlegt werden, wie
eine flexible Altersgrenzenregelung ohne zusätzliche Trans-
ferzahlungen aussehen würde.

Der Arbeitnehmer müßte unabhängig vom Zeitpunkt seines
Rückzugs vom Arbeitsmarkt Rentenzahlungen erhalten, die
dem Gegenwartswert der von ihm geleisteten Beiträge ent-
sprechen würden. Bei der Ermittlung der versicherungsma-
thematisch neutralen Rentenzahlungen für Frührentner sind
zwei Aspekte zu berücksichtigen. Erstens hat ein Arbeitneh-
mer, der vor seinem 65. Lebensjahr aus dem Erwerbsleben
ausscheidet, nur über einen geringeren Zeitraum Beiträge zur
Rentenversicherung erbracht. Zweitens erfolgt die Auszah-
lung der Renten über einen längeren Zeitraum. Beides müß-
te ohne staatliche Zuschüsse zu einer Reduktion des Renten-
betrages in jeder Auszahlungsperiode führen.

Bei den bestehenden Frühverrentungsmöglichkeiten erhalten
die Betroffenen hingegen regelmäßig Zahlungen, die die ver-
sicherungsmathematischen Rentenansprüche übertreffen. So
wurde nach dem Vorruhestandsgesetz von 1984 dem Arbeit-
nehmer ein zusätzliches Vorruhestandsgeld gewährt, das dem
Arbeitgeber wiederum zum Teil von der Bundesanstalt für Ar-
beit erstattet wurde. Zudem wurden Zuschüsse zu den Versi-
cherungsbeiträgen gezahlt, so daß der vorzeitige Rückzug aus
dem Erwerbsleben nicht mit einer nennenswerten Minderung
der Rentenansprüche verbunden war. In ähnlichem Maße
wurde nach dem Altersteilzeitgesetz von 1989 der partielle
Rückzug vom Arbeitsmarkt subventioniert. 

An die Stelle von Vorruhestandsgesetz und Altersteilzeitge-
setz ist mit der vorgezogenen Altersrente nach der Rentenre-
form 1992 eine sozialversicherungsrechtliche Lösung getre-
ten. Hiernach können Versicherte über 60 Jahre, die in den
letzten eineinhalb Jahren mehr als ein Jahr arbeitslos waren,
ein vorgezogenes Altersruhegehalt sowohl als Vollrente als
auch als Teilrente beziehen. Als Reaktion auf die Finanzie-
rungsprobleme des Rentensystems sind hier erstmals spürba-
re Abschläge für jedes Jahr des vorzeitigen Rentenbezuges
vorgesehen. Bei der Ermittlung dieser Abschläge wird jedoch
nur der verkürzte Zeitraum der Beitragszahlungen, nicht aber
die längere erwartete Bezugsdauer berücksichtigt (vgl. Rose-
now/ Naschold 1994, S. 71f). Der Abschlag müßte bei einer
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versicherungsmathematisch neutralen Lösung höher ausfal-
len; es kann deshalb nach wie vor von einer Subventionierung
des vorgezogenen Ruhestands gesprochen werden. 

Weitere Frühverrentungen resultieren aus branchen- oder un-
ternehmensspezifischen Sonderregelungen. Viele Unterneh-
men lösen ihre Personalprobleme in Rezessionszeiten da-
durch, daß sie ihre älteren Mitarbeiter zu einer frühzeitigen
Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit ermuntern. Da hierbei die Al-
tersgrenzen für den Erhalt der normalen Altersrente im Re-
gelfall noch nicht erfüllt sind, werden im Sozialplan Lohner-
satzleistungen bis zum Bezug der Altersrente vereinbart. Dies
stellt zwar eine sozial akzeptierte Form der Personalanpas-
sung dar; in einer ökonomischen Analyse darf man jedoch
nicht darüber hinwegsehen, daß den Zahlungen an den Ar-
beitnehmer keine Arbeitsleistung gegenübersteht. Auch hier-
bei handelt es sich um eine aus arbeitsmarktpolitischen Grün-
den vorgenommene Subventionierung des vorzeitigen Über-
gangs in die Rente. Die Kosten werden zunächst vom Unter-
nehmen in Form des Sozialplanes getragen, mit dem Über-
gang in eine Form des vorgezogenen Altersruhegeldes wech-
selt die Kostenträgerschaft zur Rentenversicherung.

Die vielfältigen finanziellen Anreize zum vorzeitigen Über-
gang in den Ruhestand können sich einerseits an ältere Ar-
beitsplatzinhaber, andererseits an ältere Arbeitslose richten.
So waren die Zielgruppe für Leistungen nach dem Vorruhe-
standsgesetz sowie dem Altersteilzeitgesetz vornehmlich bis-
her Beschäftigte, die einen vorhandenen Arbeitsplatz zugun-
sten Jüngerer räumten, während die vorgezogene Altersrente
nach dem Rentenreformgesetz 1992 erst nach einer gewissen
Mindestarbeitslosigkeitsdauer gewährt wird.

Wenn ältere Arbeitslose sich vom Markt zurückziehen, um in
den Genuß subventionierter Rentenzahlungen zu kommen,
führt dies zu einer nachweisbaren Reduktion der Arbeitslo-
senquote; das primäre politische Ziel wird damit erreicht. Da
sich die Maßnahmen an eine Gruppe richten, die von über-
durchschnittlicher Arbeitslosigkeit betroffen ist, könnte dies
als Beitrag zum Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit in-
terpretiert werden. So hat sich durch die Subventionierung des
Vorruhestands die absolute Zahl der Arbeitslosen, die über 60
Jahre alt sind, in der Tat erheblich reduziert. Es handelt sich
dabei jedoch lediglich um eine Umschichtung zwischen der
Gruppe der Arbeitslosen und der Gruppe der Ruheständler. Es
werden zwar weniger Personen aus der Zielgruppe statistisch
als Arbeitslose erfaßt; das heißt aber nicht, daß mehr von ih-
nen beschäftigt sind.

Ein ökonomischer Vorteil einer solchen reinen „Umbenen-
nung“ von Arbeitslosen kann darin liegen, daß für die Be-
troffenen die immateriellen Kosten der Nichtteilnahme am
Erwerbsleben reduziert werden. So ist die Erklärung, man sei
im Ruhestand, mit einem geringeren Verlust des Selbstwert-
gefühls und des sozialen Ansehens verbunden als der Hinweis
auf Arbeitslosigkeit. Dabei handelt es sich um einen privaten
Ertrag, der vom Arbeitnehmer in seinem Rückzugskalkül
berücksichtigt wird. Ein Subventionsbedarf läßt sich daraus
nicht ableiten. Vorruhestandsregelungen, die ausschließlich
auf die vorzeitige Verrentung älterer Arbeitsloser abzielen,
mögen politisch opportun sein; sie leisten vom ökonomischen
Standpunkt aus keinen Beitrag zur Lösung der Probleme auf
dem Arbeitsmarkt. Die Kosten bleiben in etwa gleich, und
neue Arbeitsplätze entstehen durch die Verrentung bisheriger
Arbeitsloser auch nicht.

Eine Umverteilung vorhandener Arbeitsplätze durch Sub-
ventionen kann nur erreicht werden, wenn derzeit Beschäf-

tigte dazu bewegt werden, ihren Arbeitsplatz räumen. Beim
Übergang eines Arbeitnehmers aus einem gesicherten Ar-
beitsverhältnis in den Vorruhestand gehen die Erträge seines
Humankapitals bis zum Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze verloren. Diesen volkswirtschaftlichen Kosten des
Rückzuges steht der Nutzen der zusätzlichen Freizeit als pri-
vater Ertrag des Arbeitnehmers gegenüber. Arbeitnehmer und
Arbeitgeber maximieren ihren gemeinsamen Gewinn, wenn
der Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt ausscheidet, in dem sei-
ne Opportunitätskosten größer als seine Wertschöpfung wer-
den. Dieses – in Abwesenheit von externen Effekten – effizi-
ente Ergebnis könnte durch eine flexible Handhabung der Al-
tersgrenze mit versicherungsmathematischen Abschlägen er-
reicht werden; eine Subventionierung würde sich erübrigen. 

Es darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß Arbeit-
nehmer unterschiedliche Marktaustrittskosten haben. Für
Gruppen, die über eine gesellschaftlich anerkannte Alternati-
ve zur Teilnahme am Erwerbsleben verfügen, ist die Nichter-
werbstätigkeit mit vergleichsweise geringen immateriellen
Kosten verbunden (v. Rhein-Kress 1992, S.344). Dies trifft
insbesondere auf ältere Arbeitnehmer zu, da sich ihnen mit
dem Ruhestand eine sozial weithin akzeptierte Alternative zur
Erwerbstätigkeit bietet. Gerade das macht sie zur bevorzug-
ten Zielgruppe für staatliche Maßnahmen zur Angebotsver-
knappung. 

Der Ersatz eines älteren Arbeitnehmers durch einen jüngeren
Arbeitslosen führt bei unterschiedlichen Marktaustrittskosten
zu einer Minderung der sozialen Belastung, die im Kalkül des
einzelnen Arbeitnehmers und Arbeitgebers nicht berücksich-
tigt wird. Neben seinen privaten Erträgen erwirtschaftet ein
älterer Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsplatz räumt, einen ex-
ternen Ertrag, wenn einem jüngeren dafür die weitere Ar-
beitslosigkeit erspart bleibt. Dieser externe Ertrag kann durch
eine Subvention internalisiert werden. Die Entscheidungsträ-
ger können durch Subventionen dazu gebracht werden, auch
die sozialen Erträge in ihrem privaten Kalkül zum Rückzug
aus dem Erwerbsleben zu berücksichtigen. Im Idealfall müß-
te der Barwert der Subvention genau den externen Erträgen
des vorzeitigen Rückzuges entsprechen. Arbeitnehmer und
Arbeitgeber würden sich unter diesen Umständen dann für die
frühzeitige Verrentung entscheiden, wenn der Humankapital-
verlust geringer ist als die Summe aus den privaten Erträgen
des Vorruhestandes für den Arbeitnehmer und der Minderung
der sozialen Lasten durch die Wiedereingliederung eines jün-
geren Arbeitnehmers.

Die ökonomische Treffsicherheit einer solchen Subvention
leidet in der Realität darunter, daß die immateriellen Kosten
der Arbeitslosigkeit im Einzelfalle kaum zu quantifizieren
sind. Der Barwert der zusätzlichen Transferzahlungen wird
im Regelfalle nicht mit dem externen Ertrag der Frühverren-
tung übereinstimmen. Bei einer zu niedrig angesetzten Sub-
vention werden nicht alle volkswirtschaftlich wünschens-
werten Wechsel zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten
realisiert. Eine zu hoch angesetzte Subvention birgt hingegen
die Gefahr, daß unnötig Humankapital älterer Arbeitnehmer
verlorengeht. Obendrein ist bei einer pauschalen Subventio-
nierung des Vorruhestandes nach dem Gießkannenprinzip ein
erhebliches Subventionsaufkommen erforderlich, da auch die
Arbeitnehmer, die sich ohne zusätzliche Transferzahlungen
für den Vorruhestand entschieden hätten, die Zusatzleistun-
gen in Anspruch nehmen.

Durch Vorruhestandssubventionen soll die Gruppe mit den
niedrigsten Marktaustrittskosten zum Verzicht auf eine wei-
tere Erwerbstätigkeit bewegt werden. Da aber nicht damit zu
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rechnen ist, daß mit einem Schlag der gesamte Angebots-
überschuß auf dem Arbeitsmarkt abgebaut wird, müssen auch
die Auswirkungen auf die Struktur der Restarbeitslosigkeit
berücksichtigt werden. Die Subventionen beeinflussen die
Beschäftigungschancen der verbleibenden Kandidaten. Län-
gerfristig ist zu befürchten, daß sich die strukturelle Arbeits-
losigkeit auf andere Gruppen verlagert, wenn der Rückzug be-
stimmter Altersgruppen vom Arbeitsmarkt forciert wird.

Bei jeder Einstellungsentscheidung wägt der Arbeitgeber die
Wertschöpfung, die ein Kandidat in seinem Unternehmen er-
zielen kann, gegen die gesamten Kosten ab, die mit dem Be-
schäftigungsverhältnis verbunden sind. Wenn ein Arbeitneh-
mer durch Subventionen dazu bewegt wird, vorzeitig aus dem
Unternehmen auszuscheiden, geht dem Betrieb Humankapi-
tal verloren. In den seltensten Fällen ist am externen Arbeits-
markt ein Arbeitnehmer mit identischen Qualifikationen ver-
fügbar. Eine Wiederbesetzung ist regelmäßig mit zusätzlichen
Investitionen zur Suche, Einstellung und Einarbeitung des
neuen Arbeitnehmers verbunden. Abbildung 1 verdeutlicht
das Kalkül eines Arbeitgebers, der bei der Einstellung die
Auswahl zwischen einem älteren und einem jüngeren Arbeit-
nehmer mit vergleichbarer Ausgangsqualifikation zu treffen
hat.

Dem Arbeitgeber entstehen bei beiden identische Kosten von
ABCD dadurch, daß der Arbeitnehmer in der Ausbildungspe-
riode nicht in vollem Maße einsetzbar und die Wertschöpfung
unter dem Lohn W liegt1. Diese Kosten müssen dadurch kom-
pensiert werden, daß die Produktivität des Arbeitnehmers im
weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses höher ist als der ihm
zu zahlende Lohn. Der jüngere Arbeitnehmer, der voraus-
sichtlich bis Tj im Unternehmen beschäftigt wird, muß für die
Dauer seiner Beschäftigung eine Wertschöpfung von WSj er-
zielen, damit die abgezinsten Humankapitalerträge DEFG ge-
nauso groß wie die Investitionskosten ABCD sind und die Be-
schäftigung für den Arbeitgeber insgesamt gewinnbringend ist.

Ein älterer Arbeitnehmer bleibt ceteris paribus nur für einen
kürzeren Zeitraum im Unternehmen. Bei einer Beschäfti-
gungsdauer von 0Tä müßte die Wertschöpfung WSä pro Peri-
ode höher als beim Jüngeren sein, damit DHIJ genauso groß
ist wie DEFG und sich die Anfangsinvestition für den Ar-
beitgeber rentiert. Die kürzere Amortisationszeit für die mit

der Einstellung anfallenden Anfangsinvestitionen stellt ein
Handikap für ältere Arbeitslose bei der Bewerbung um offe-
ne Stellen dar. 

Durch das subventionierte Ausscheiden einiger älterer Ar-
beitnehmer wird kein Beitrag geleistet, um die bestehenden
Wettbewerbsnachteile der auf dem Arbeitsmarkt verbleiben-
den Mitglieder aus der anvisierten Altersgruppe auszuglei-
chen und ihre Beschäftigungschancen zu verbessern. Wenn
eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen durch die Subven-
tionierung des Vorruhestands frei wird, werden diese von den
wettbewerbsstärksten Arbeitslosen in der Arbeitskräftewarte-
schlange eingenommen. Die eigentlichen Problemgruppen
werden aufgrund ihrer starken Produktivitätsnachteile durch
die Politik der Verknappung des Arbeitsangebotes nicht er-
reicht. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß neue Problemgruppen
am Arbeitsmarkt geschaffen werden. Wenn die schwächste
Gruppe mit Hilfe von Subventionen aus dem Erwerbsleben
ausgegliedert wird, wirken die Strukturalisierungstendenzen
auf dem Arbeitsmarkt zuungunsten der nächsten Gruppe, die
die gleichen Wettbewerbsnachteile in etwas abgeschwächter
Form aufweist. Die Hypothek kürzerer Amortisationszeiten
für die Einstellungsinvestitionen macht sich dann für immer
jüngere Arbeitnehmergruppen bemerkbar. Bei verstärkter Aus-
gliederung älterer Arbeitnehmer werden die verbleibenden
Arbeitnehmer unvermeidlich immer früher als „zum alten
Eisen“ gehörig angesehen.

Als Reaktion auf diese Verschiebung des Strukturalisie-
rungseffektes wurden von staatlicher Seite neue Möglichkei-
ten geschaffen, zu einem noch früheren Zeitpunkt in den sub-
ventionierten Vorruhestand überzugehen. So ist zu erklären,
daß mit der Reduktion des Arbeitsangebotes aus der Gruppe
der 60-65jährigen auch das durchschnittliche Rentenzu-
gangsalter und die Erwerbsbeteiligung in der Gruppe der 55-
59jährigen deutlich gesunken ist (vgl. Jacobs 1990, S. 150).
Die Arbeitsmarktpolitik begibt sich in einen Teufelskreis; an-
gesichts der dramatischen Finanzierungsprobleme der Ren-
tenversicherung kann ein Ausbau der Vorruhestandssubven-
tionen kein zukunftsweisender Weg zur Lösung struktureller
Arbeitsmarktprobleme sein.

2.2 Subventionen zur qualitativen Verbesserung des Arbeitsan-
gebots

Aktive Arbeitsmarktpolitik versucht im Gegensatz zu den bis-
her untersuchten Maßnahmen zur Angebotsverknappung
nicht, das Arbeitsangebot auf das Niveau der Nachfrage „zu-
rechtzustutzen“, sondern die Funktionsfähigkeit des Arbeits-
marktes durch die Überwindung struktureller Probleme zu
verbessern. Ein kurzer Blick auf die Arbeitslosenstatistik
zeigt, daß ein Großteil der Langzeitarbeitslosen nur eine ge-
ringe oder überhaupt keine Ausbildung aufweist. Statt diese
Gruppe endgültig aus dem Erwerbsleben auszugliedern, kann
versucht werden, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Beseiti-
gung der Qualifikationsdefizite, die die Wiedereingliederung
bisher verhindert haben, wiederherzustellen.

Abbildung 2 zeigt die Auswirkungen einer Qualifizierungs-
maßnahme aus der Sicht des Teilnehmers. Ohne zusätzliche
Qualifikationen würde er arbeitslos bleiben und weder eine
Wertschöpfung erbringen noch einen Lohn erzielen. Durch
die Teilnahme an einer Ausbildungsmaßnahme kann er ver-
suchen, seine Wertschöpfung mindestens auf das Niveau des
Marktlohnes W anzuheben, so daß die Einstellung für den Ar-
beitgeber gewinnbringend wird2. 
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Abbildung 1: Wettbewerbsnachteil älterer Arbeitnehmer

1 In Anlehnung an Becker (1962) wird von Anfangsinvestitionen ausgegan-
gen, die gleichmäßig über einen genau abgegrenzten Ausbildungszeitraum
verteilt sind.

2 Der Einfachheit soll davon ausgegangen werden, daß der Arbeitnehmer nur
allgemeine Qualifikationen bildet, so daß der Lohn nach Abschluß der Aus-
bildung genau der Wertschöpfung entspricht 



Dafür fallen zunächst Ausbildungskosten in Höhe von ABCD
an. In Anlehnung an Becker (1962) kann die Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen als Humankapitalinvestition ver-
standen werden. Die Investition würde sich für den Arbeit-
nehmer immer dann lohnen, wenn die Erträge der Ausbildung
im Bereich DEFG abgezinst größer als die Kosten ABCD
sind. Das ist gleichzeitig die Bedingung für die ökonomische
Effizienz einer solchen Maßnahme; das volkswirtschaftlich
wünschenswerte Ergebnis würde sich ohne staatliche Sub-
ventionierung einstellen. In Erwartung eines marktgerechten
Einkommens in der Zukunft müßte ein Arbeitsloser bereit
sein, sich selbst um die Erhöhung seines Qualifikationsni-
veaus zu bemühen und die Kosten für den allgemeinen Teil
der Ausbildung zu übernehmen.

Diese Überlegungen vernachlässigen allerdings das Trans-
fereinkommen, das der Arbeitslose auch dann erzielt, wenn er
auf die notwendigen Humankapitalinvestitionen zur Wieder-
eingliederung in die Erwerbstätigkeit verzichtet. Um Ar-
beitslosen auch nach Verlust ihres Arbeitsplatzes einen ge-
wissen Mindestlebensstandard zu sichern, erhalten sie Ar-
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe. Hierfür
gibt es aus sozialpolitischen Erwägungen viele gute Gründe.
Es steht aber außer Zweifel, daß durch solche Lohnersatzlei-
stungen die Anreize der Arbeitslosen, sich durch eigene An-
strengungen aus ihrer mißlichen Lage zu befreien, ge-
schmälert werden. 

Dem Arbeitslosen ist auch ohne Ausbildungsinvestition ein
Einkommen in Höhe von ET sicher; die Teilnahme an der Qua-
lifizierungsmaßnahme bringt ihm nur noch zusätzliche Erträ-
ge in Höhe der Differenz zwischen dem Marktlohn und dem
Transfereinkommen. Die privaten Erträge des Arbeitnehmers
IHFG stimmen nicht mehr mit den volkswirtschaftlichen Er-
trägen DEFG überein. Zwar könnten Transferzahlungen in
Höhe von DEHI eingespart werden, wenn der ehemals Ar-
beitslose nach der Ausbildung eine Beschäftigung finden wür-
de und nicht mehr auf Arbeitslosenunterstützung angewiesen
wäre. Für den Betroffenen handelt es sich dabei jedoch um
einen externen Ertrag der Teilnahme; ihm ist es egal, ob er
DEHI als Lohnzahlung oder aus staatlichen Mitteln erhält.

Der Arbeitslose ist unter diesen Umständen nicht mehr bereit,
die vollen Kosten für die allgemeine Ausbildung selbst zu
übernehmen. Je näher das Transfereinkommen am zu reali-
sierenden Marktlohn liegt, desto geringer sind die privaten Er-
träge aus der Teilnahme an Ausbildungsprogrammen. Da eine
Wiedereingliederung vornehmlich auf Arbeitsplätzen mit
niedriger Wertschöpfung zu erwarten ist, sind die Anreize für
eigene Bemühungen entsprechend schwach. 

Wenn dem Arbeitslosen durch die Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen keine zusätzlichen Belastungen aufgebür-
det werden sollen, kann die Durchführung effizienter Ausbil-
dungsmaßnahmen durch staatliche Subventionen gesichert
werden. Dem Arbeitnehmer werden die Ausbildungskosten
dann quasi als Belohnung dafür erstattet, daß er in der Zu-
kunft keine Arbeitslosenunterstützung mehr in Anspruch
nimmt. Auch in diesem Fall ist die Subvention ein Mittel zur
Internalisierung eines externen Ertrages.

Die Finanzierung von Qualifizierungsprogrammen sollte
auch aus Sicht des Staates eine gewinnbringende Investition
sein. Kurzfristig fallen zwar zusätzliche Ausgaben für die
Subventionierung der Ausbildungsmaßnahmen an; längerfri-
stig entfallen bei erfolgreicher Eingliederung dafür aber die
weiteren Ausgaben zur „Alimentierung der Arbeitslosigkeit“
(Hülsmeier 1994, S. 299). Darin liegt der entscheidende Un-
terschied zu Subventionen zur Angebotsverknappung, da dort
die Ausgliederung aus dem Arbeitsleben mit einer dauernden
Subventionierung bis zur gesetzlichen Altersgrenze verbun-
den ist.

3 Auswirkungen auf das Niveau der Arbeitslosigkeit

Kurzfristig beschränken sich die Beschäftigungswirkungen
von arbeitsmarktpolitischen Subventionen auf den rechneri-
schen Arbeitslosenentlastungseffekt. Hierbei wird unter der
Annahme konstanter Kosten der sozialen Sicherung berech-
net, wieviele der bisher Arbeitslosen aufgrund der vorgese-
henen Maßnahme nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik er-
scheinen. Davon abweichend berücksichtigen wir, daß die ar-
beitsmarktpolitischen Subventionen entweder über die So-
zialversicherung oder über Steuern finanziert werden müssen.
Alle Kostenerhöhungen haben einen negativen Beschäfti-
gungseffekt, der sich allerdings je nach Art der Finanzierung
unterschiedlich auswirkt. Eine Finanzierung der arbeits-
marktpolitischen Subventionen über eine Erhöhung der Lohn-
nebenkosten verstärkt die Wettbewerbsprobleme der im Preis-
wettbewerb stehenden Standardprodukte. Dagegen belastet
eine Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Subventionen
über Steuern stärker die gewinnträchtigen innovativen Seg-
mente. Es soll deshalb überlegt werden, welche Weichenstel-
lung für die Ausgestaltung und Finanzierung der arbeits-
marktpolitischen Subventionen für den Wirtschaftsstandort
Deutschland am günstigsten ist.

3.1 Der kurzfristige Arbeitsmarktentlastungseffekt von
Subventionen

Die Bedeutung, die Subventionen für Qualifizierungsmaß-
nahmen zugemessen wird, kann man an der Größenordnung
der bereitgestellten Mittel erkennen: 1994 sind immerhin 44
Mrd. DM für die aktive Arbeitsmarktpolitik bereitgestellt
worden. Ihre politische Attraktivität liegt darin, daß die Teil-
nehmer an einem Programm der aktiven Arbeitsmarktpolitik
nicht mehr als Arbeitslose gezählt werden. Da sich diese För-
dermaßnahmen grundsätzlich an Arbeitslose richten, ist die
anfängliche Entlastungswirkung sehr hoch. Unmittelbar mit
Anlaufen der Fördermaßnahme reduziert sich das Niveau der
Arbeitslosigkeit um die Zahl der Programmteilnehmer. Wie
lange der Arbeitsmarktentlastungseffekt von Qualifizierungs-
maßnahmen nach deren Abschluß andauert, hängt nicht zu-
letzt von der Effizienz der Maßnahme ab.

Günstig ist die Bilanz bei den Fördermaßnahmen, die sich an
qualifizierte und motivierte Arbeitslose richten, die bei-
spielsweise aufgrund eines Unternehmenszusammenbruchs
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ihre bisherige Arbeitsstelle verloren haben. Bei diesen Perso-
nen ist die Wiedereingliederungsquote hoch, da sie ein star-
kes Interesse an einer Fortsetzung ihrer Erwerbstätigkeit ha-
ben. Günstig sieht auch die Bilanz bei den Einarbeitungszu-
schüssen aus, die gewährt werden, um Qualifikationsdefizite
gegenüber der Stammbelegschaft zu beseitigen. Da die ein-
stellenden Unternehmen im eigenen Interesse auf die Ver-
mittlung marktgängiger Qualifikationen achten, sind die Vor-
aussetzungen für eine dauerhafte Fortsetzung des Arbeitsver-
hältnisses günstig. Modellversuche in Essen haben gezeigt,
daß sich durch eine intensive Kooperation mit den Unterneh-
men sogar bei den schwervermittelbaren Langzeitarbeitslo-
sen überraschend hohe Wiedereingliederungsquoten erzielen
lassen.

Dagegen ist die Zahl der Programmteilnehmer, die den Weg
von einer traditionellen Maßnahme im zweiten Arbeitsmarkt
zu einer dauerhaften Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt
finden, erschreckend niedrig. Die erfolglosen Programmteil-
nehmer werden anschließend wieder als Arbeitslose regi-
striert, so daß die Entlastungswirkung nach Abschluß der För-
dermaßnahme verpufft. Dieser kurze Überblick über die kurz-
fristigen Arbeitslosenentlastungswirkungen von Qualifizie-
rungsmaßnahmen zeigt, daß sie je nach der Auswahl der Teil-
nehmer und der Betriebsnähe der Ausbildungsangebote sehr
unterschiedliche Wiedereingliederungsquoten aufweisen.
Damit zeigen sich hier bereits erste Ansatzpunkte für eine Op-
timierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

Die kurzfristigen Arbeitsmarktentlastungseffekte von Vorru-
hestandssubventionen hängen im wesentlichen davon ab, ob
sich die Angebote zum vorzeitigen Rentenübergang an Ar-
beitslose oder an Berufstätige wenden. Beispielsweise besteht
für Männer, die seit mehr als zwölf Monaten arbeitslos sind,
die Möglichkeit, bereits mit 60 Jahren in Rente zu gehen.
Kurzfristig ändert sich hierdurch in volkswirtschaftlicher Be-
trachtung kaum etwas, denn ihre Wertschöpfung ist sowohl
als Arbeitslose als auch als Rentner gleich Null. Das primäre
Ziel, die Arbeitslosenstatistik zu entlasten, wird bei der Früh-
verrentung von Arbeitslosen am besten erreicht: die Arbeits-
losenzahl vermindert sich für die Dauer der vorgezogenen
Frühverrentung um die gleiche Zahl, wie Personen gefördert
werden.

Wesentlich schwieriger ist die Berechnung der kurzfristigen
Arbeitsmarktentlastungswirkungen, wenn die Subventionen
zur Verknappung des Arbeitsangebotes bisher Berufstätiger
gewährt werden. 1973 wurde die flexible Altersgrenze einge-
führt, die es jedem Arbeitnehmer erlaubt, ohne besondere Be-
gründung mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Ursprünglich war
die flexible Altersgrenze als ein Instrument gesehen worden,
um die individuellen Wahlmöglichkeiten zu erweitern; heute
wird sie weitgehend unter arbeitsmarktpolitischen Gesichts-
punkten gesehen. Unter dem Aspekt der Ausgliederung älte-
rer Mitarbeiter ist sie sehr erfolgreich gewesen, denn heute ar-
beiten nur noch wenige sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte bis zu ihrem 65. Lebensjahr.

Noch einen kräftigen Schritt weiter in Richtung auf eine Vor-
verlegung der Altersgrenze ist man 1984 mit dem Vorruhe-
standsgesetz gegangen. Das Angebot richtete sich an Arbeit-
nehmer, die mindestens 58 Jahre alt waren. Sie konnten eine
relativ großzügig subventionierte Vorruhestandszahlung er-
halten, wenn sie ihren Arbeitsplatz räumten. Die frühzeitige
Verrentung ganzer Altersjahrgänge als solche löst noch keine
Arbeitsmarktprobleme; positive Wirkungen treten erst dann
ein, wenn die vakanten Arbeitsplätze Ersatzeinstellungen in-
duzieren und auf diese Weise die Arbeitslosigkeit verringern.

Aus diesem Grunde konnte der Arbeitgeber bis auf Ausnah-
mefälle nur Zuschüsse von der Bundesanstalt für Arbeit für
die entstehenden Vorruhestandszahlungen erhalten, wenn er
den freigemachten Arbeitsplatz wiederbesetzt hat. Das primä-
re Ziel der Regelungen war demnach der Austausch von älte-
ren Beschäftigten durch jüngere Arbeitslose. 

Zur Ermittlung der Nettoeffekte einer frühzeitigen Verren-
tung muß die Rentenzugangsentwicklung nach Einführung
dieser Option prognostiziert und mit jener verglichen wer-
den, die ohne eine solche Regelung zu erwarten wäre. Bei
einer korrekten „with-and-without-Analyse“ müssen von
den Bruttorentenzugängen beim Bestehen einer Vorruhe-
standsregelung die Rentenzugänge ohne eine solche Rege-
lung („Status-quo-Entwicklung“) subtrahiert werden, um zu
dem arbeitsmarktpolitisch wichtigen Nettoentzugseffekt zu
kommen. Dabei ist zu beobachten, daß der relativ hohe Ent-
lastungseffekt in den Altersjahrgängen 58 und 59 Jahre
anschließend schnell abbröckelt, weil es dann vielfältige an-
dere Verrentungsmöglichkeiten gibt; d.h., eine große Zahl
von Vorruheständlern wäre auch ohne eine solche Regelung
früher als mit 65 Jahren in Rente gegangen (vgl. Schell-
haaß/Weis 1984).

Für die arbeitsmarktpolitische Effizienz der subventionierten
Verknappung des Arbeitsangebotes ist entscheidend, in wel-
chem Umfange die Frührentner durch Neueinstellungen er-
setzt werden. Um die hier relevanten Entscheidungsgrundla-
gen zu charakterisieren, genügt das einfache Grenzprodukti-
vitätsmodell. In einem gewinnmaximierenden Unternehmen
werden so viele Arbeitnehmer beschäftigt, bis die Grenzpro-
duktivität dem Lohn entspricht, d.h. A1 Arbeitnehmer in
Abb. 3. Demgemäß sind in der Ausgangslage A1A0 Erwerbs-
personen arbeitslos. Ihnen soll durch die subventionierte Ver-
knappung des Arbeitsangebotes geholfen werden.

Maßnahmen zur Frühverrentung sind im allgemeinen nur an
das Erreichen einer bestimmten Altersgrenze gekoppelt. Es
scheiden dann Mitarbeiter aller Qualifikationsstufen aus,
auch wenn diese Option von den gering qualifizierten stärker
als von den hochqualifizierten Mitarbeitern wahrgenommen
wird. Es entspricht dem üblichen personalpolitischen Vorge-
hen sowie den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes,
daß Aufstiegspositionen zunächst innerbetrieblich ausge-
schrieben werden. Wir wollen davon ausgehen, daß sämtliche
Aufstiegspositionen innerbetrieblich besetzt werden, so daß
ausschließlich die Einstiegsarbeitsplätze am unteren Ende der
Mobilitätsketten für eine eventuelle Wiederbesetzung zur
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Abbildung 3: Ersatzeinstellungen durch Vorruhestands-
subventionen



Verfügung stehen3. Nach Ablauf dieser innerbetrieblichen
Anpassungsvorgänge würden demnach die Arbeitsplätze
A2A1 frei werden.

Es wäre jedoch verfehlt, aus der Freisetzung von A2A1 Perso-
nen auf eine gleich große Abnahme der Arbeitslosigkeit zu
schließen. Zu Einstellungen der bisher arbeitslosen Personen
kann es nur kommen, wenn sich ihre Produktivität erhöht. Die
Produktivität hängt zum einen von der Qualifikation der Per-
son und zum anderen von dem zugewiesenen Arbeitsplatz ab.
Da das subventionierte Ausscheiden bisher Beschäftigter kei-
ne Auswirkungen auf die Qualifikation der Arbeitsplatzsu-
chenden hat, kann sich nur der zweite Faktor ändern. Bei-
spielsweise hat ein organisatorisch sehr befähigter Arbeit-
nehmer nur begrenzte Möglichkeiten, seine komparativen
Vorteile zur Geltung zu bringen, wenn er am Fließband ein-
gesetzt wird. Wird dagegen durch die vorgenommene Aus-
gliederung von älteren Mitarbeitern ein Arbeitsplatz frei, auf
dem Organisationstalent benötigt wird, zum Beispiel als
Gruppenleiter, steigt die erwartete Produktivität dieser Per-
son.

Diese Produktivitätssteigerung führt dazu, daß sich der Ast
DE der Grenzproduktivitätskurve nicht nur parallel nach
links, sondern gleichzeitig auch nach oben verschiebt. Da
hierbei nur der arbeitsplatzbezogene Produktivitätsschub
zum Tragen kommt und der Produktivitätsnachteil des neuen
gegenüber dem alten Arbeitsplatzinhaber erhalten bleibt, liegt
BC unterhalb der alten Wertschöpfungskurve. Dies hat zur
Folge, daß von den freigemachten A2A1 Arbeitsplätzen nur
A2A4 wiederbesetzt werden. Selbst in einer Hochkonjunktur
kommt es deshalb nicht zu einer vollständigen Wiederbeset-
zung der von den älteren Arbeitnehmern vorzeitig freige-
machten Arbeitsplätzen. Bei der Einführung des Vorruhe-
standes rechnete man selbst bei einer normalen Konjunktur-
lage nur mit einer Wiederbesetzung von 50 bis 70 Prozent der
freigemachten Arbeitsplätze. Insofern steht der Verknappung
des Arbeitsangebotes auch eine Verknappung der Arbeits-
nachfrage gegenüber, d.h. die Gesamtzahl der Beschäftigten
nimmt in jedem Falle ab.

In der bisherigen Analyse hatten wir unterstellt, daß sich die
Ökonomie in einem normalen Zustand befinde. Dies wollen
wir jetzt ändern, indem wir annehmen, daß eine konjunktu-
relle oder strukturelle Krise der Anlaß für die Verknappung
des Arbeitsangebotes sei. In diesem Fall ist es das Unterneh-
men, das Anreize hat, die subventionierten Möglichkeiten zur
Ausgliederung von Mitarbeitern wahrzunehmen. Ursächlich
für das unternehmerische Interesse an den Frühverrentungs-
möglichkeiten sind betriebliche Verluste, so daß die Wert-
schöpfung unterhalb des Lohnes liegt. In der Rezession wird
daher der Umfang der induzierten Mehrnachfrage nach Ar-
beitskräften – abgesehen von dem Ersatz einiger Spezialisten
– gegen Null tendieren. Da jedoch Frühverrentungsprogram-
me im politischen Raum insbesondere in Zeiten steigender
Arbeitslosigkeit favorisiert werden, ist der Entlastungseffekt
durch Ersatzeinstellungen gerade dann, wenn die Arbeitslo-
sigkeit hoch ist, gering.

Zudem ist die Zahl der Neueinstellungen noch nicht mit der
Entlastung der Arbeitslosenstatistik identisch. Nach bisheri-
gen Erfahrungen kann damit gerechnet werden, daß 70 Pro-
zent der eingestellten Arbeitskräfte zuvor registrierte Ar-

beitslose waren. Nur diese entlasten die Arbeitslosenstatistik,
auf die die Politiker jeden Monat mit Spannung warten.
Schellhaaß/ Weis (1984) stellen für die Vorruhestandsrege-
lung fest, daß sich der Arbeitslosenentlastungseffekt – abge-
sehen vom Einführungsjahr – bei normaler Konjunkturlage
bei einem jährlichen Zugang zur Vorruhestandsregelung von
ca. 300.000 Personen auf lediglich 10.000 bis 15.000 Perso-
nen pro Jahr beläuft. Dies bedeutet, daß einer Subventionie-
rung von 300.000 Vorruheständlern gerade etwa 15.000 Neu-
einstellungen gegenüberstehen, die die Arbeitslosenversiche-
rung entlasten. In einer Rezession, in der die von den Älteren
freigemachten Arbeitsplätze nur in Ausnahmefällen wieder-
besetzt werden, wäre dieser Arbeitslosenentlastungseffekt
noch wesentlich geringer.

Was hier am Beispiel des Vorruhestandes dargestellt worden
ist, gilt auch für die anderen Formen der Verknappung des Ar-
beitsangebotes. Trotz der signifikanten Verlängerung der
Ausbildungszeiten, der Verkürzung der Wochenarbeitszeiten,
der Verlängerung des Urlaubs sowie der Vorverlegung der Al-
tersgrenze haben sich die erhofften günstigen Auswirkungen
auf das Niveau der Arbeitslosigkeit nicht eingestellt.

Aus diesem Ergebnis ist der Schluß zu ziehen, daß rechneri-
sche Entlastungswirkungen unter der Annahme konstanter
Kosten der sozialen Sicherung das tatsächliche Geschehen
auf den Arbeits- und Gütermärkten nicht hinreichend be-
schreiben. Bei diesen rechnerischen Entlastungseffekten
bleibt außer acht, daß die arbeitsmarktpolitischen Subventio-
nen Kosten verursachen, die in irgendeiner Weise von der ar-
beitenden Bevölkerung getragen werden müssen. In den
nächsten beiden Kapiteln wollen wir untersuchen, welche
wirtschaftspolitischen Auswirkungen entstehen, wenn die
Subventionen einmal über die Lohnnebenkosten und einmal
über die Steuern finanziert werden.

3.2 Die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen einer Finanzie-
rung der Subventionen über die Sozialversicherung

In der vorangehenden Analyse der Arbeitslosenentlastungs-
effekte wurde ausschließlich untersucht, wieviele der freige-
machten Arbeitsplätze bei ansonsten unveränderten Bedin-
gungen durch die Einstellung von Arbeitslosen ersetzt wer-
den, d.h., die Analyse beschränkte sich im wesentlichen auf
das Arbeitsangebot. Nun wollen wir die Untersuchung in der
Weise erweitern, daß wir danach fragen, welche Rückwir-
kungen die Finanzierung der Leistungen auf die Beschäfti-
gungsentscheidungen der Unternehmen hat, d.h. nun steht die
Nachfrageseite des Arbeitsmarktes im Mittelpunkt der Un-
tersuchung.

Um die volkswirtschaftlichen Entlastungswirkungen und
Budgeteffekte der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu berechnen,
hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eine
gesamtfiskalische Vorgehensweise entwickelt (z.B. Spitzna-
gel 1992, S. 286 f.). Dieser Opportunitätskostenansatz unter-
sucht, in welchem Verhältnis die Kosten von ABM zu den Ko-
sten stehen, die ohne diese Maßnahmen aus der dann nicht
vermiedenen Arbeitslosigkeit erwachsen wären. Dabei wird
darauf abgestellt, daß bei Arbeitslosigkeit Mindereinnahmen
bei den Beiträgen zur Sozialversicherung und den Steuern so-
wie Mehrausgaben für Arbeitslosengeld und -hilfe, Sozial-
hilfe und Wohngeld anfallen. Dieser Ansatz bleibt nicht bei
den Ressortgrenzen der einzelnen Behörden stehen, sondern
faßt alle Mehr- oder Minderausgaben zusammen, die irgend-
wo in der Volkswirtschaft aufgrund von vermiedener Ar-
beitslosigkeit entstehen. Die größere Aussagefähigkeit dieser
Vorgehensweise bei der Berechnung der fiskalischen Kosten
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die von den erfolgreichen Kandidaten im Laufe ihrer Karriere normaler-
weise durchlaufen werden.



der Arbeitslosigkeit gegenüber einer ressortbezogenen Aus-
gabenrechnung ist unübersehbar.

Bach/Spitznagel (1992) und Spitznagel (1992) wollen die ge-
samtfiskalische Vorgehensweise nicht nur für die Berechnung
der saldierten Mehrbelastung der öffentlichen Hände von
ABM gegenüber Arbeitslosigkeit, sondern auch zur Abschät-
zung der von den geforderten Aktivitäten ausgehenden Mul-
tiplikatoreffekte verwenden. Letztere beruhen darauf, daß die
höhere Kaufkraft der nun beschäftigten ABM-Personen wei-
tere Arbeitsplätze außerhalb der AB-Maßnahmen schafft und
dadurch Unterstützungszahlungen einspart und Steuerein-
nahmen erhöht. Spitznagel (1992, S. 287) kommt zu dem Er-
gebnis, daß durch die direkten Budgetwirkungen bereits 60
Prozent der ABM-Ausgaben gedeckt sind. Rechnet man noch
die indirekten Wirkungen hinzu, kommt er auf einen Dek-
kungsgrad von 83 Prozent. Teilweise wird in anderen ge-
samtfiskalischen Belastungsrechnungen ein Deckungsgrad
von nahe 100 Prozent erreicht. Häufig wird deshalb davon ge-
sprochen, daß sich die aktive Arbeitsmarktpolitik fast selbst
finanziere. Wenn dem so wäre, dürfte die Finanzierung der ar-
beitsmarktpolitischen Subventionen keine negativen Beschäf-
tigungswirkungen auslösen.

Die rauhe Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Erfolgskontrol-
len beruhen stets auf einem „with-and-without-Vergleich“,
d.h. auf einer Gegenüberstellung der tatsächlichen Entwick-
lung mit ABM mit der hypothetischen status-quo-Entwick-
lung ohne ABM. Spitznagel (1992) hat den Einkommens-
multiplikator ausschließlich in der tatsächlichen Entwick-
lung, nicht aber in der status-quo-Entwicklung berücksich-
tigt. Implizit unterstellt er damit, daß die Mehrkosten von
ABM gegenüber den alternativen Arbeitslosigkeitskosten
nicht zu Entzugseffekten an anderer Stelle des volkswirt-
schaftlichen Kreislaufs führen. Damit hätte die gesamtfiska-
lische Rechnung des IAB nur dann Gültigkeit, wenn der Staat
das Geld, das er heute für arbeitsmarktpolitische Subventio-
nen verwendet, in der status-quo-Entwicklung im Tresor der
Bundesbank nachfrageunwirksam vergraben hätte. Das ist
eine ziemlich unrealistische Annahme.

In einem realistischen Szenario wäre das Geld für andere
sinnvolle Projekte ausgegeben worden, z.B. für die Einstel-
lung zusätzlicher Assistenten an den überfüllten Universitä-
ten oder unmittelbar für die Wirtschaftsförderung. In sämtli-
chen alternativen Verwendungszwecken erhöht sich ebenfalls
das Einkommen der jeweils Begünstigten, und es entstehen
vergleichbare Multiplikatoreffekte. Theoretisch können die
Einkommensmultiplikatoren in dem ABM-Szenario bzw. in
der status-quo-Entwicklung etwas voneinander abweichen.
Setzt man sie in einer pragmatischen Rechnung wegen der
fehlenden Datenbasis als gleich an, kürzen sich die indirek-
ten Einkommenseffekte in einem „with-and-without-Ver-
gleich“ heraus. Dies bedeutet, daß sich das IAB in seiner ge-
samtfiskalischen Entlastungsrechnung durch eine metho-
disch unzulässige Einbeziehung der indirekten Einkommens-
effekte „reich“ rechnet.

Neben dem Einkommensmultiplikator trägt der Vorleistungs-
multiplikator zu dem günstigen Ergebnis der IAB-Rechnung

bei. Die Bewertung des Vorleistungsmultiplikators in der Er-
folgskontrolle hängt von der Wertschöpfung der AB-Maß-
nahme ab. Nach dem Gesetzeswortlaut sollen ABM nur für
„zusätzliche“ Leistungen vorgesehen werden. Bach/Spitz-
nagel (1992, S. 215) bestätigen, daß das Zusätzlichkeitser-
fordernis in der Praxis eingehalten wird: „Zumindest derzeit
ist nicht erkennbar, daß durch ABM Beschäftigungsmöglich-
keiten am „‘ersten’Arbeitsmarkt verdrängt werden oder nicht
zur Entfaltung kommen“. In ökonomischer Ausdrucksweise
bedeutet dies, daß die ABM-Leistungen unterhalb des Markt-
gleichgewichtes, aber oberhalb der Sättigungsmenge auf der
Nachfragekurve angesiedelt sind. Sie stiften zwar unbestrit-
ten einen positiven Nutzen, aber dieser Nutzen ist nicht so
hoch, als wenn das Geld an anderer Stelle verwendet worden
wäre, d.h. die Kosten übersteigen den volkswirtschaftlichen
Nutzen der mit Hilfe von ABM produzierten Güter und Dien-
ste. Unter diesem Blickwinkel ist eine hohe Vorleistungsver-
flechtung ungünstig, denn diese Vorleistungen werden aus
höherwertigen Verwendungszwecken abgezogen und in die
wertschöpfungsschwachen AB-Maßnahmen gelenkt. Inso-
fern ist der Vorleistungsmultiplikator im Regelfall nicht wie
in der IABRechnung als positiver indirekter Effekt, sondern
negativ als eine spezielle Form einer Ressourcenverschwen-
dung zu interpretieren4.

Insgesamt ergibt sich bei einer gesamtwirtschaftlichen
„with-and-without-Analyse“ von ABM folgendes Resultat:
die indirekten Wirkungen von ABM entfallen, da der Ein-
kommensmultiplikator bei ABM und bei einer alternativen
Verwendung etwa gleich groß ist und sich deshalb heraussal-
diert. Eine hohe Vorleistungsverflechtung ist im allgemeinen
negativ zu interpretieren, da die Vorleistungen in ABM für
eine wertschöpfungsschwächere Aktivität als in der status-
quo-Entwicklung eingesetzt werden. Die Gesamtkosten der
aktiven Arbeitsmarktpolitik setzen sich demnach zusammen
aus der Differenz zwischen den ABM-Personalkosten und
den Kosten bei Arbeitslosigkeit sowie der Differenz der Wert-
schöpfung zwischen einem marktmäßigen und dem ABM-
Einsatz der Vormaterialien. Dieser Betrag ist so hoch, daß die
Finanzierung der arbeitsmarktpolitischen Subventionen Aus-
wirkungen auf die Beschäftigungsentscheidungen der Unter-
nehmen hat.

In den meisten Fällen werden die Lohnersatzleistungen durch
einen Zweig der Sozialversicherung übernommen, z.B. durch
die Rentenversicherung bei den vorverlegten Altersgrenzen
oder durch die Bundesanstalt für Arbeit bei den Qualifikati-
onsmaßnahmen. In anderen Fällen hat das Unternehmen ei-
nen Teil der Lohnersatzleistungen zu tragen, beispielsweise
beim Vorruhestand. In beiden Fällen erhöhen sich die Lohn-
nebenkosten. Die Kurve der Arbeitskosten in der Abbildung
3 verschiebt sich nach oben, so daß der Schnittpunkt mit der
Wertschöpfungskurve weiter links liegt.

Die subventionsbedingte Erhöhung der Lohnnebenkosten
führt ins Zentrum der aktuellen wirtschaftspolitischen Dis-
kussion: zum einen stellt sich die Frage, ob die Erhöhung der
Lohnnebenkosten durch eine gleich hohe Senkung der Lohn-
kosten kompensiert werden sollte. Die beschäftigungspoliti-
schen Nachteile erhöhter Lohnnebenkosten ließen sich ver-
meiden, wenn diese bei der Aushandlung der Tariflöhne voll
berücksichtigt würden. Denn für die Einstellungsentschei-
dungen der Unternehmen spielen nur die Arbeitskosten ins-
gesamt eine Rolle, nicht ihre Aufteilung in Lohn- und Lohn-
nebenkosten. Zum zweiten stellt sich die Frage, ob der Erhalt
von wertschöpfungsschwachen Arbeitsplätzen überhaupt eine
wünschenswerte Option für die Bundesrepublik Deutschland
darstellt.
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4 Keine Ressourcenverschwendung liegt vor, wenn durch ABM meritorische
Güter hergestellt werden, bei denen die auf dem Markt wirksame Nachfrage
unterhalb des wohlfahrtsökonomisch optimalen Niveaus liegt. Eine indivi-
duell unzureichende Finanzausstattung kann bei einzelnen sozialen Dien-
sten vorliegen. Für das Gesamtspektrum der AB-Maßnahmen stellen dies
jedoch Ausnahmen dar.



Bei den Klagen über die hohen Arbeitskosten in der Bundes-
republik Deutschland stehen die Lohnnebenkosten mehr noch
als die reinen Lohnkosten im Mittelpunkt der Kontroverse.
Von ihrer Höhe her ist das durchaus berechtigt, denn sie be-
tragen inzwischen 84 Prozent des Direktentgelts. Dabei ist die
Unterscheidung in reine Lohnkosten und Lohnnebenkosten
eine künstliche Klassifikation. Man könnte beispielsweise die
Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversicherung den Beschäf-
tigten in Form einer Lohnerhöhung auszahlen und sie gleich-
zeitig verpflichten, ihrerseits eine Krankenversicherung ab-
zuschließen. Materiell würde sich nichts ändern, aber bishe-
rige Lohnnebenkosten würden zu Lohnkosten werden. Inso-
fern stellt sich die Frage, wieso gerade die Lohnnebenkosten
im Mittelpunkt der öffentlichen Kritik stehen.

Viel spricht für die Annahme, daß im öffentlichen Bewußtsein
die Gegenleistung für die Lohnnebenkosten geringer als für
den Direktlohn ausfällt. Den ausgezahlten Nettolohn kann der
Arbeitnehmer nach eigenem Gutdünken verausgaben, d.h. er
wird in der Regel die Anschaffungen tätigen, die seinen Nut-
zen maximieren. Diese individuelle Nutzenkomponente ist bei
den Leistungen, die aus den Lohnnebenkosten finanziert wer-
den, nicht immer klar zu erkennen: während sich beispiels-
weise die Rentenversicherung einer hohen Wertschätzung er-
freut, weil hier eine enge Beziehung zwischen den eingezahl-
ten Geldbeträgen und späteren Rentenleistungen erkennbar ist,
stehen die Subventionen für eine Vorverlegung des Rentenzu-
gangs sowie für die aktive Arbeitsmarktpolitik stärker im
Schußfeld der Kritik. Bedenkt man, daß viele Programme der
aktiven Arbeitsmarktpolitik nur mit relativ niedrigen Wieder-
eingliederungsquoten aufwarten können, ist diese Kritik nach-
vollziehbar. Für die meisten Arbeitnehmer ist deshalb der Ge-
genwert der von den Sozialversicherungen erbrachten Lei-
stungen weniger wert als die eingezahlten Geldbeträge. Inso-
fern ist der Widerstand gegen eine Anrechnung erhöhter Lohn-
nebenkosten in den Tarifverhandlungen verständlich.

Die unvollständige Anrechnung der Erhöhung der Lohnne-
benkosten in den Tarifverhandlungen führt zu einem Verlust
der marginalen Arbeitsplätze. Dies kann einmal dadurch ge-
schehen, daß bei einer Kostenvorwälzung die nachgefragte
Menge aufgrund des gestiegenen Produktpreises zurückgeht.
Zum anderen kann bei unverändertem Produktpreis die Pro-
duktion aufgrund der gestiegenen Kosten verlustbringend
werden, so daß der Unternehmer von sich aus die Produktion
einschränken wird. Angesichts des weltweiten Strukturwan-
dels, durch den fortlaufend marginale Arbeitsplätze in
Deutschland verlorengehen, fragt man sich, ob der weitere
Verlust von Arbeitsplätzen durch die Erhöhung der Lohnne-
benkosten als ein gravierender Nachteil für den Wirtschafts-
standort Deutschland anzusehen ist. Die Antwort hängt davon
ab, ob eine erfolgversprechende Strategie verfügbar ist, um
die wegbrechenden marginalen Arbeitsplätze durch wert-
schöpfungsstarke innovative Arbeitsplätze zu ersetzen.

Für die Frage, in welchen Bereichen die zukünftigen Ar-
beitsplätze für die zur Zeit Arbeitslosen entstehen sollen, ist
ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte hilfreich. Alle Indu-
striestaaten stehen vor dem gleichen Problem: die Produkti-
vitätsfortschritte im Verarbeitenden Gewerbe sind über-
durchschnittlich hoch, so daß zur Herstellung einer gegebe-
nen Menge an Industriegütern Jahr für Jahr weniger Arbeit-
nehmer benötigt werden. Gleichzeitig können die Industrie-
produkte durch die Weitergabe der Produktivitätsfortschritte
immer billiger angeboten werden. Diese Preisermäßigung
führte in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg dazu, daß die Beschäftigungszunahme aufgrund
der hohen Preiselastizität der Nachfrage größer war als die

Beschäftigungsabnahme aufgrund der Rationalisierungser-
folge. Diesem Umstand hatten wir das glückliche Ergebnis zu
verdanken, daß gleichzeitig hohe Einkommenszuwächse als
auch hohe Beschäftigungszuwächse in der Industrie realisiert
werden konnten (vgl. Appelbaum/ Schettkat 1993).

Seit Beginn der 80er Jahre sind die Industriestaaten in ihre
Ausreifungsphase eingetreten, die dadurch charakterisiert ist,
daß die Nachfrage nach Industrieprodukten ungefähr im
Gleichschritt mit dem volkswirtschaftlichen Wachstum an-
steigt. Die ungebrochenen Produktivitätsfortschritte im Ver-
arbeitenden Gewerbe führen nach wie vor zu überdurch-
schnittlichen Preissenkungen, diese haben aber aufgrund der
unelastisch gewordenen Nachfrage keine großen Mengen-
ausweitungen mehr zur Folge. Dies hat die arbeitsmarktpoli-
tisch bedeutsame Konsequenz, daß die Arbeitsplatzverluste
aufgrund der Rationalisierungserfolge nicht mehr durch die
Nachfrageausweitungen aufgrund der Preissenkungen über-
kompensiert werden. Im Gegenteil, in den meisten Industrie-
staaten geht die Beschäftigung in der Industrie seit mehr als
einem Jahrzehnt und in der Bundesrepublik Deutschland seit
vier Jahren zurück. Dieser Trend ist unumkehrbar.

Angesichts der andauernden Arbeitsplatzverluste im Verar-
beitenden Gewerbe müssen die neuen Arbeitsplätze für die
Arbeitslosen in den Dienstleistungssektoren gefunden wer-
den. Das Problem dabei ist, daß diejenigen Dienstleistungen,
die industriegleiche Bedingungen bieten können, nicht nen-
nenswert ausgeweitet werden können. Die neuen Arbeits-
plätze müssen dadurch entstehen, daß Tätigkeiten, die bislang
von den Haushalten selbst erledigt worden sind, weitgehend
über den Markt abgewickelt werden. Diese neuen Arbeits-
plätze sind wertschöpfungsschwach, und die Arbeits- und
Einkommensbedingungen sind aufgrund der starken Substi-
tutionskonkurrenz durch do-it-yourself unterdurchschnitt-
lich. Die USA haben dieses Dilemma in der Weise gelöst, daß
der Angebotsdruck die Löhne in diesen Segmenten abgesenkt
hat, bis sich Gelegenheiten für ein rentables Angebot ergeben
haben. Diese starke Effizienzorientierung der amerikanischen
Arbeitsmarktpolitik hat zu einer erstaunlich starken Beschäf-
tigungszunahme, gleichzeitig aber auch zu einer sehr starken
Spreizung der Lohnstruktur geführt.

Schweden und Deutschland sind einen anderen Weg gegan-
gen. Beide Länder sind durch ein zentralisiertes Lohnbil-
dungssystem mit einer geringen Lohndifferenzierung ge-
kennzeichnet. Dadurch war der Weg über den Markt zur Ex-
pansion der Dienstleistungsbereiche versperrt, weil es durch
die Tarifbindung nicht möglich war, die Löhne in den neuen
Dienstleistungssektoren so stark abzusenken, daß ein renta-
bles Angebot möglich gewesen wäre.

In Schweden ist der Staat in die Bresche gesprungen und hat
die fehlende Marktnachfrage durch Subventionen oder öf-
fentliche Beschäftigung kompensiert. Solange sich Schweden
in seiner Wachstumsphase befand, konnte die high-tech-In-
dustrie ihr Beschäftigungsvolumen insgesamt noch ausdeh-
nen, so daß nur ein kleiner Teil der Volkswirtschaft durch
staatliche Beschäftigungsprogramme unterstützt werden
mußte. Das heißt, während der Wachstumsphase hat das
schwedische Modell die Solidarität der Arbeitnehmer auf kei-
ne allzu große Probe gestellt. Das schwedische Modell bekam
Risse, als in den 80er Jahren das gleichzeitige Auftreten von
hohen Produktivitätszuwächsen und einer unelastischen
Nachfrage nach Industrieprodukten dazu führte, daß Arbeits-
kräfte in den Hochtechnologiesektoren freigesetzt werden
mußten. In der Folge stieg der Subventionsbedarf für die ak-
tive Arbeitsmarktpolitik deutlich an.
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Die Bundesrepublik Deutschland steht vor dem gleichen Pro-
blem wie Schweden, nämlich daß die Dienstleistungsmärkte
zu schwach wachsen, um den Angebotsüberschuß auf den Ar-
beitsmärkten aufzufangen. Hier hat man durch eine Verlän-
gerung der Ausbildungszeit und eine Verkürzung der Wo-
chen- und Lebensarbeitszeit massiv das Arbeitsangebot ver-
knappt. Der beschäftigungspolitische Erfolg dieser Politik ist
gleich Null, da die resultierende Erhöhung der Steuern und
Sozialversicherungsabgaben die Wettbewerbsposition der
deutschen Industrie noch weiter verschlechtert hat.

Es führt kein Weg an der bitteren, aber unvermeidbaren Er-
kenntnis vorbei, daß die zusätzlichen Arbeitsplätze wert-
schöpfungsschwächer als die vorhandenen Arbeitsplätze sein
werden. Aber auch die wertschöpfungsschwächeren Arbeits-
plätze müssen rentabel sein, wenn sie von Unternehmen an-
geboten werden sollen. Insofern gehören zu wertschöpfungs-
schwächeren Arbeitsplätzen unabdingbar geringere Kosten,
wovon die Lohn- und Lohnnebenkosten nicht ausgenommen
werden können. Will man also die Arbeitsmarktprobleme lö-
sen, darf man nicht durch Prämien für die Nichtteilnahme am
Erwerbsleben die Lohnnebenkosten in die Höhe treiben, son-
dern die Lohnnebenkosten müssen durch eine effizientere Or-
ganisation der Arbeitsmarktpolitik gesenkt werden. Eine Re-
duzierung der Lohnnebenkosten schafft einkommenspoliti-
sche Spielräume für die beschäftigten Arbeitnehmer und be-
schäftigungspolitische Spielräume für die Arbeitslosen.

Hohe Lohnnebenkosten verhindern nicht nur die Schaffung
neuer Arbeitsplätze in den Dienstleistungsbereichen, sondern
vernichten auch vorzeitig marginale Arbeitsplätze in den In-
dustriesektoren. In Vollbeschäftigungszeiten gehört es zum
normalen Lauf des Wettbewerbsgeschehens, daß marginale
Arbeitsplätze aufgegeben werden, weil die bisherigen Ar-
beitsplatzinhaber von den höheren Lohnangeboten wert-
schöpfungsstärkerer Arbeitsplätze weggelockt werden. Cha-
rakteristisch für diese Entwicklung ist, daß die marginalen Ar-
beitsplätze erst dann abgebaut werden, nachdem die Arbeit-
nehmer bessere Arbeitsplätze gefunden haben.

In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit werden jedoch die wert-
schöpfungsschwachen Arbeitsplätze dann abgebaut, wenn
der Kostendruck zu stark geworden ist. Es wird nicht gewar-
tet, bis der Arbeitnehmer einen besser bezahlten Arbeitsplatz
gefunden hat, sondern er wird in die Arbeitslosigkeit entlas-
sen. Die Erhöhung der Lohnnebenkosten zur Finanzierung
der arbeitsmarktpolitischen Subventionen verstärkt diesen
Aspekt der in der Bundesrepublik Deutschland überhöhten
Arbeitskosten. Insofern ist es kontraproduktiv, wenn der Staat
durch eine Erhöhung der Lohnnebenkosten die Rentabilität
der marginalen Arbeitsplätze gefährdet. Denn in Zeiten hoher
Arbeitslosigkeit sind wertschöpfungsschwache Arbeitsplätze
auf dem ersten Arbeitsmarkt immer noch besser als ABM-Ar-
beitsplätze.

Als Fazit läßt sich zusammenfassen: Die Finanzierung aus-
gedehnter arbeitsmarktpolitischer Subventionen über eine Er-
höhung der Lohnnebenkosten trifft, da die Sozialabgaben als
Prozentsatz des Arbeitseinkommens festgelegt sind, formal
alle Unternehmen in gleicher Weise. Die beschäftigungspoli-
tischen Reaktionen sind jedoch sehr unterschiedlich: in den
wertschöpfungsstarken Unternehmen wird dadurch zwar der
Gewinn geschmälert, aber die Beschäftigung wird praktisch
nicht tangiert, da die Deckungsbeiträge hoch genug sind, um
die Erhöhung der Lohnnebenkosten zu tragen. In den wett-
bewerbsschwachen Unternehmen ist jedoch die Wertschöp-
fung so niedrig, daß die Erhöhung der Lohnnebenkosten
schnell die marginalen Arbeitsplätze unrentabel werden läßt

bzw. neue Arbeitsplätze in den Dienstleistungssektoren erst
gar nicht entstehen läßt. Insofern wird durch eine flächen-
deckende Erhöhung der Lohnnebenkosten gerade die Renta-
bilität derjenigen Arbeitsplätze empfindlich beeinträchtigt,
die am besten auf die Qualifikation der Arbeitslosen zuge-
schnitten werden können.

3.3 Die arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen einer Finanzie-
rung der Subventionen über Steuern

In jüngerer Zeit verstärken sich angesichts der Höhe der
Lohnnebenkosten die Forderungen, daß der Staat einen Teil
der bisherigen Aufgaben der Sozialversicherung finanzieren
soll. Unbestritten ist, daß versicherungsfremde Leistungen
aus dem Bundeshaushalt finanziert werden sollten. In letzter
Zeit werden jedoch, um die Lohnnebenkosten zu senken, die
Grenzen immer weiter gezogen. Beispielsweise haben Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbände jüngst gefordert, daß
die Bundesanstalt für Arbeit nur die Arbeitslosenversicherung
finanzieren solle, während die Kosten der aktiven Arbeits-
marktpolitik in den Bundeshaushalt eingestellt werden soll-
ten. Es fällt schwer, dies als eine versicherungsfremde Lei-
stung anzusehen. Es soll deshalb untersucht werden, welche
arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen aus einer Steuerfi-
nanzierung eines größeren Teils der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik folgen würden.

In gesamtfiskalischer Betrachtung ändert sich die Belastung
der arbeitenden Bevölkerung nicht, da Sozialversicherungs-
abgaben und Steuern in gleicher Weise das verfügbare Ein-
kommen schmälern. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß
sich bei einer Übernahme der arbeitsmarktpolitischen Sub-
ventionen in den Bundeshaushalt die Struktur der Besteue-
rung nicht spürbar ändern wird. Nach neuen Berechnungen
des Zentrums für Europäische Wirtschaft werden deutsche
Unternehmen mit einer Gesamtsteuerbelastung von 47,1 %
deutlich stärker als die Konkurrenz in Großbritannien (25,2 %)
und Frankreich (39,6 %) zur Kasse gebeten. Ertragsunabhän-
gige Steuern tragen dazu nur den kleineren Teil bei. Unter-
nehmen mit höheren Gewinnen werden folglich stärker als
Unternehmen mit geringen Gewinnen oder gar Verlusten be-
steuert. Plausibel ist auch die Annahme, daß die hochprofita-
blen Unternehmen eher dem innovativen Segment als den
ausgereiften Sektoren der Volkswirtschaft zugeordnet werden
können. Daraus folgt, daß der Ersatz der bisherigen Finan-
zierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik aus Sozialversiche-
rungsabgaben durch eine stärkere Steuerfinanzierung haupt-
sächlich die innovativen Unternehmen in der Volkswirtschaft
belasten würde.

Angesichts der hohen deutschen Lohnkosten ist das innova-
tive Segment von besonderer Bedeutung für den Wirtschafts-
standort Deutschland. In der Vergangenheit haben die inno-
vativen Unternehmen aufgrund der einheitlichen Branchen-
tarife einen preispolitischen Spielraum gehabt, den sie dazu
genutzt haben, um durch Preissenkungen ihren Marktanteil
auf den internationalen Märkten auszuweiten. Soskice (1990)
führt auf diesen Umstand die hohen Exporterfolge der deut-
schen Unternehmen zurück. Durch eine Exportoffensive
konnte deshalb die deutsche Industrie das Abschmelzen der
Beschäftigung in Bereichen mit hohen Produktivitätsfort-
schritten lange Zeit verzögern, wenn letztlich auch nicht ver-
hindern.

Hier deuten sich Änderungen an, die für den Wirtschafts-
standort Deutschland bedrohlich werden. Lange Jahre galt die
Bundesrepublik Deutschland wegen des guten Ausbildungs-
standes ihrer Arbeitnehmer, des sozialen Friedens und der
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ausgezeichneten Infrastruktur als bevorzugter Investitions-
standort. Nach der deutschen Einheit und den marktwirt-
schaftlichen Reformen in Osteuropa ist die absatzstrategische
Bedeutung Deutschlands eher noch gewachsen. Das Ausland
hätte somit allen Grund, den deutschen Markt durch unmit-
telbare investive Präsenz zu pflegen. Entgegen diesen Erwar-
tungen sind die Investitionen von ausländischen Unterneh-
men in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt annähernd
konstant geblieben. Das heißt, seit den 80er Jahren macht aus-
ländisches Kapital einen Bogen um Deutschland.

Der industriepolitische Vorteil von Direktinvestitionen liegt
darin, daß die Volkswirtschaften über den Kapitalimport stark
am technischen Fortschritt im Ausland partizipieren. Diese
Vorteile der internationalen Arbeitsteilung werden zur Zeit
von der Bundesrepublik kaum genutzt. Die Konsequenzen
zeigen sich bereits. Im high tech-Bereich haben die Deutschen
international und im eigenen Land in den vergangenen Jah-
ren Marktanteile verloren.

Diese Entwicklung im innovativen Bereich ist auf Dauer ge-
sehen bedrohlicher als der Verlust der marginalen Arbeits-
plätze bei den Standardprodukten. Denn dann, wenn das neue
Produkt von der Innovations- in die Expansionsphase über-
geht, in der sich die Nachfrage überproportional stark aus-
weitet, zeigen sich die positiven Beschäftigungswirkungen
von innovativen Produkten. Die Rentabilität dieser Produk-
tionen schafft die sicheren Arbeitsplätze für die qualifizier-
ten Facharbeiter, die es den deutschen Arbeitnehmern erlau-
ben, ihren Rang im internationalen Wohlfahrtsgefälle beizu-
behalten. Es wäre unklug, die Standortbedingungen für in-
novative Industrien durch einen Übergang zur Steuerfinan-
zierung arbeitsmarktpolitischer Subventionen weiter zu ver-
schlechtern.

4 Arbeitsmarktpolitik als Investition in Humankapital

Arbeitsmarktpolitische Subventionen müssen nicht zwangs-
läufig die Lohnnebenkosten erhöhen. Effiziente Maßnahmen
zeichnen sich dadurch aus, daß sie zwar nicht sofort, aber auf
Dauer die Belastung der Gesellschaft vermindern. In diesem
Sinne sollte man Arbeitsmarktpolitik als eine Investition be-
trachten. Die heute anfallenden Ausgaben für Lohnersatzlei-
stungen oder Qualifikationsmaßnahmen müssen sich wie eine
normale Sachinvestition rentieren; die zukünftige Entlastung
der Sozialversicherungssysteme muß höher als die gegen-
wärtige Belastung sein. Der Königsweg zur Lösung der Ar-
beitsmarktprobleme liegt darin, sich in Zukunft auf effizien-
te Arbeitsmarktprogramme zu beschränken.

Der Gedanke, daß sich auch sozialpolitische Maßnahmen ei-
ner Effizienzkontrolle unterziehen müssen, ist in der Bun-
desrepublik Deutschland nur wenig verbreitet. Ein Umbau
des Sozialsystems im Hinblick auf eine größere Wirtschaft-
lichkeit würde jedoch die Akzeptanz des Systems erhöhen
und neue Arbeitsplätze, insbesondere für gering qualifizierte
Bewerber schaffen. Aber nicht nur die – etwas unsichere –
Aussicht auf neue Arbeitsplätze, sondern auch die voraus-
sehbare Ausgabenentwicklung in der Sozialversicherung
sollten den Druck auf eine höhere Effizienz verstärken. Pro-
gnosen schätzen, daß in den Jahren 2010 bis 2015 etwa 22 bis
24 Prozent des Arbeitseinkommens für die Rentenversiche-
rung, etwa 15 bis 17 Prozent für die Krankenversicherung,
etwa 6 Prozent für die Arbeitslosenversicherung sowie etwa
3 Prozent für die Pflegeversicherung benötigt werden. Wenn
man alles zusammenzählt, sind das über 50 Prozent des Ar-
beitseinkommens (Biedenkopf 1994, S. 18). 

Subventionen zur Verknappung des Arbeitsangebots können
den Effizienztest nicht bestehen, da dauerhaft zusätzliche
Mittel bereitgestellt werden müssen, ohne daß mit einer zu-
künftigen Entlastung des Sozialversicherungssystems ge-
rechnet werden kann. Lohnersatzleistungen, die für die Nicht-
teilnahme am Erwerbsleben gezahlt werden, erhöhen die
Lohnnebenkosten, ohne die Produktivität in der Volkswirt-
schaft zu steigern. Es besteht keine volkswirtschaftliche Ver-
anlassung, daß die Gemeinschaft der Versicherten den frühe-
ren Rentenbeginn einiger Versicherungsnehmer subventio-
niert. Dies soll keineswegs die Möglichkeit für einen Arbeit-
nehmer beseitigen, individuell einen früheren Rentenbeginn
als mit 65 Jahren zu wählen. Allerdings sollte er für die Ko-
sten des früheren Rentenbeginns durch versicherungsmathe-
matische Abschläge von seiner Rente aufkommen. Der Ab-
bau dieser Subvention würde die Beiträge zur Rentenversi-
cherung erheblich mindern, so daß durch ein Sinken der
Lohnnebenkosten weitere rentable Arbeitsplätze in Deutsch-
land erhalten oder neu geschaffen werden könnten.

Eine dauerhafte Entlastung des Sozialversicherungssystems
durch arbeitsmarktpolitische Subventionen ist nur zu erwar-
ten, wenn durch Qualifizierungsmaßnahmen die Produkti-
vität des Programmteilnehmers zumindest auf den durch-
schnittlichen Produktivitätsstand der Belegschaft gebracht
werden kann. Effiziente Qualifizierungsprogramme zeichnen
sich dadurch aus, daß die Teilnehmer nach einer marktorien-
tierten Ausbildung auf dem primären Arbeitsmarkt wettbe-
werbsfähig sind. Die anfänglichen Maßnahmekosten sollen
bei einer Wiedereingliederung des Teilnehmers in den pri-
mären Arbeitsmarkt dadurch überkompensiert werden, daß
der ehemals Arbeitslose in Zukunft keine weiteren Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung benötigt. Am einfach-
sten läßt sich der Erfolg der arbeitsmarktpolitischen Pro-
gramme deshalb durch die Wiedereingliederungsquote in den
primären Arbeitsmarkt messen. 

Um diesen Erfolg zu verwirklichen, muß bereits bei der Zu-
lassung zu den Fortbildungsprogrammen nach Eignung und
Motivation ausgewählt werden. Heute werden noch viele
Subventionen für Maßnahmen vergeben, bei denen bereits im
vorhinein absehbar ist, daß die Teilnehmer auch nach einem
erfolgreichen Abschluß auf dem primären Arbeitsmarkt nicht
wettbewerbsfähig sein werden. Einer der wesentlichen Grün-
de für die moderate Erfolgsbilanz der aktiven Arbeitsmarkt-
politik ist der ungelöste Konflikt zwischen den sozial- und
den beschäftigungspolitischen Zielsetzungen. Auf der einen
Seite stehen die Sozialgerichte, die praktisch jedem Arbeit-
nehmer einen Quasi-Rechtsanspruch auf Fördermaßnahmen
zuerkennen. Auf der anderen Seite steht das ökonomische Ziel
der Arbeitsmarktwirksamkeit, bei dem die Teilnehmer an För-
derprogrammen nach Eignung und Arbeitsmarkterfordernis-
sen ausgewählt werden sollen.

Die staatlichen Zuschüsse sollten sich auf die Erstattung der
Ausbildungskosten an die Maßnahmenträger beziehungswei-
se die ausbildenden Unternehmen beschränken. Eine Not-
wendigkeit für über das Arbeitslosengeld hinausgehende zu-
sätzliche Lohnersatzleistungen als Anreiz zur Programmteil-
nahme besteht nicht. Wenn man sich vor Augen führt, daß ein
Großteil der Studenten die finanziellen Lasten eines Studiums
ohne staatliche Transferzahlungen in Kauf nimmt und die
Nachfrage nach Studienplätzen trotz stagnierender Bafög-
Sätze und schwierigerer Studienbedingungen weiterhin hoch
ist, ist schwer nachvollziehbar, warum zusätzliche Anreize für
Arbeitslose geschaffen werden müssen, um sich die am Ar-
beitsmarkt benötigten Qualifikationen anzueignen. Die Tat-
sache, daß Arbeitslosigkeit mit besonderen sozialen Lasten

MittAB 3/95 409



verbunden ist, müßte die Nachfrage nach geeigneten Qualifi-
kationsmaßnahmen sogar noch steigern.

Wenn kein ausreichender Zustrom zu den staatlich geförder-
ten Qualifikationsmaßnahmen zu verzeichnen ist, ist das kein
Grund, nach höheren Lohnersatzleistungen zu rufen. Es ist
eher ein Hinweis darauf, daß die bisher angebotenen Maß-
nahmen aus Sicht der Arbeitnehmer keinen hinreichenden Er-
folg bei der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit er-
warten lassen. Künftiges Ziel der staatlichen Förderung soll-
te es deshalb sein, die Attraktivität von Qualifizierungsmaß-
nahmen über eine verbesserte Wiedereingliederungsquote zu
erhöhen, statt Arbeitslose über künstliche Teilnahmeanreize
in Programme zu leiten, die keine ausreichenden Investiti-
onserträge versprechen.

Nur wenn Qualifizierung nicht um der kurzfristigen Lohner-
satzleistungen willen angestrebt wird, sondern in der Aus-
sicht, langfristig am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu werden
und ein marktgerechtes Einkommen ohne Transferleistungen
zu erzielen, ist auch von Arbeitnehmerseite eine gezielte Aus-
richtung der Ausbildungsinvestitionen am vorhandenen Qua-
lifikationsbedarf zu erwarten. Dem wird beispielsweise in der
Neufassung der gesetzlichen Grundlage für Allgemeine Maß-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung von 1994 dadurch Rechnung
getragen, daß als Basis für die Ermittlung der Zuschüsse nicht
mehr der volle Marktlohn herangezogen wird, sondern ein
„berücksichtigungsfähiges Arbeitsentgelt“ von 90% des ta-
riflichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelts. Damit ist ein er-
ster Schritt zur Effizienzsteigerung der Maßnahmen erfolgt;
ob er ausreicht, ist fraglich.

Die Arbeitsmarktwirksamkeit von Qualifizierungsmaßnah-
men ist nicht zuletzt vom Ort abhängig, an dem die Qualifi-
kationen vermittelt werden. Die Qualifizierung kann außer-
halb des Betriebes oder – wie bei den ABM – in besonders
vom Wettbewerb abgegrenzten Bereichen erfolgen; es kann
aber auch die direkte Eingliederung und Ausbildung des Ar-
beitnehmers in einem bestimmten Betrieb durch staatliche
Zuschüsse gefördert werden. 

Bei betriebsexternen Umschulungsmaßnahmen werden in der
Regel umfassende Qualifikationen zur Erlangung eines be-
stimmten Berufsabschlusses vermittelt. Voraussetzung für die
Überwindung struktureller Arbeitsmarktprobleme durch sol-
che Maßnahmen ist, daß bestehende Qualifikationsmängel
einwandfrei identifiziert werden können. Das ist relativ un-
problematisch, wenn ganze Branchen über einen generellen
Mangel an geeigneten Fachkräften klagen. Die Umschu-
lungsmaßnahmen erfüllen dann in erster Linie eine Umlen-
kungsfunktion zwischen rückläufigen und zukunftsträchtigen
Sektoren.

In Zeiten erheblicher Sockelarbeitslosigkeit über weite Be-
reiche der Gesamtwirtschaft haben zentral gesteuerte externe
Qualifizierungsmaßnahmen jedoch den Nachteil, daß wichti-
ge Informationsquellen zur Ausrichtung der Ausbildungsin-
vestitionen am tatsächlichen Qualifikationsbedarf der Unter-
nehmen nicht genutzt werden. Es kommt in zunehmendem
Maße darauf an, auch einzelne Qualifikationslücken schnell
zu identifizieren und ohne den Umweg zentraler Informati-

onssammlung und Bewilligung zu schließen. Deshalb stellt
sich die Frage, ob die Reintegration vom Problemgruppen
wirklich über eine umfassende – und dementsprechend auf-
wendige – Berufsqualifikation erfolgen muß oder ob nicht
vielfach erhebliche Mittel dadurch verlorengehen, daß mit
Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Realistische Integra-
tionsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose bieten sich insbe-
sondere auf wertschöpfungsschwachen Arbeitsplätzen. Hier
genügt oft die Vermittlung einfacher Qualifikationen, die
möglicherweise nur im betreffenden Betrieb verwendbar
sind. Diese spezifischen Qualifikationen können in externen
Umschulungsmaßnahmen nicht vermittelt werden.

Ähnliche Zweifel hinsichtlich der Zukunftsträchtigkeit der
vermittelten Qualifikationen sind bei ABM angebracht. Hier
sollen schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose mit Aufga-
ben betraut werden, die im öffentlichen Interesse liegen und
zusätzlich zu den im privaten Sektor erstellten Leistungen er-
folgen. Über die „künstliche“ Nachfrage, die durch ABM ge-
schaffen wird, können Arbeitslose aus der Zielgruppe der
Langzeitarbeitslosen und Schwervermittelbaren einbezogen
werden; die Zielgruppentreffsicherheit ist im Vergleich zu an-
deren Maßnahmen hoch (vgl. Schmid/Krömmelbein 1992, S.
326). 

Die wohlfahrtsökonomischen und arbeitsmarktpolitischen
Zielsetzungen von ABM stehen allerdings häufig in Konflikt.
Durch ABM soll die Produktion von Gütern gefördert wer-
den, für die grundsätzlich eine Nachfrage besteht, deren Be-
reitstellung jedoch zu Externalitäten führt und deshalb für pri-
vate Produzenten nicht rentabel ist. Ausdrücklich vom Ge-
setzgeber genannt sind dabei Maßnahmen zur Verbesserung
der sozialen Infrastruktur und der Umwelt. Über die Zusätz-
lichkeitsbedingung soll eine Abgrenzung zur privaten Pro-
duktion erfolgen und Wettbewerbsverzerrungen verhindert
werden. Das führt jedoch zur Bildung von Qualifikationen,
die außerhalb der Maßnahmen nur sehr begrenzt einsetzbar
sind (vgl. Bohlen 1993, S.210f). Es wird ein vor dem Wett-
bewerb geschützter „Zweiter Arbeitsmarkt“ geschaffen; die
Integration der Programmteilnehmer in den primären Ar-
beitsmarkt nach Ablauf der Maßnahme wird erschwert5. Zu-
dem setzt ein Teil der gesetzlichen Einsatzfelder besonders
umfassende Qualifikationen voraus. So kommen beispiels-
weise im Bereich des Umweltschutzes besonders innovative
und komplexe Technologien zum Einsatz. Bei den sozialen
Dienstleistungen kommt langjährigen Erfahrungen eine be-
sondere Bedeutung zu. Eine zügige Einarbeitung von Lang-
zeitarbeitslosen kann in solchen Bereichen nicht erwartet
werden.

Im Gegensatz zu betriebsexternen Bildungsmaßnahmen und
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird bei der Zahlung von
Einarbeitungszuschüssen für die Beschäftigung produkti-
vitätsschwacher Arbeitslose auf „normalen“ Arbeitsplätzen
der wirkliche Qualifikationsbedarf berücksichtigt. Das Un-
ternehmen wird keine Qualifikationen vermitteln, die nach
Abschluß der Einarbeitungsphase nicht zu verwenden sind.
Auch die Eignung einzelner Arbeitnehmer für bestimmte Pro-
gramme kann besser berücksichtigt werden. Die Anforderun-
gen des vorgesehenen Ausbildungs- und Arbeitsplatzes kön-
nen mit den Eigenschaften der potentiellen Programmteil-
nehmer verglichen werden, so daß einerseits eine Selektion
nach Erfolgsaussichten ermöglicht wird und andererseits die
Einarbeitung in Hinsicht auf die individuellen Defizite maß-
geschneidert werden kann. 

Ein weiterer Vorteil von Einarbeitungsbeihilfen ist, daß Vor-
urteile abgebaut werden können. Länger anhaltende Arbeits-
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losigkeit ist oft mit einer Stigmatisierung der Betroffenen ver-
bunden. Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird dann als Indika-
tor für mangelnde Produktivität und Integrationsfähigkeit
verwendet, selbst wenn sie auf andere Faktoren zurückzu-
führen ist. Solche Vorurteile schlagen sich im Einstellungs-
kalkül des Arbeitgebers als Minderung der erwarteten Pro-
duktivität nieder. Der vorübergehend subventionierte Ein-
stieg in ein Arbeitsverhältnis bietet in diesem Falle die Mög-
lichkeit, die tatsächliche Wertschöpfung festzustellen. Wenn
sich im Verlauf der Maßnahme herausstellt, daß die Produk-
tivität des Arbeitnehmers höher ist als vom Arbeitgeber vor-
her vermutet, kann die Weiterbeschäftigung dann auch nach
Wegfall der Subvention rentabel sein. 

Bei direkten staatlichen Transferzahlungen an Unternehmen
dürfte noch schneller als bei ABM der Vorwurf der Wettbe-
werbsverzerrung erhoben werden. Hier kommt der Bemes-
sung der Subventionshöhe eine entscheidende Bedeutung zu.
Durch einen Zuschuß in Höhe des tatsächlichen Produkti-
vitätsnachteils kann verhindert werden, daß Unternehmen,
die Langzeitarbeitslose beschäftigen, bevorteilt werden. Ein
Arbeitgeber, dem die Lohnkosten für einen Arbeitnehmer, der
die Hälfte der durchschnittlichen Wertschöpfung erbringt, zur
Hälfte ersetzt werden, hat keinen Wettbewerbsvorteil. 

Unter diesen Voraussetzungen ist die Förderung betriebsin-
terner Bildungsmaßnahmen mit den geringsten Streuverlu-
sten verbunden. Wenn die Arbeitnehmer mit einer hohen Wie-
dereingliederungsquote rechnen, können sie besser dazu be-
wegt werden, eigene Beiträge zu ihrer Ausbildung zu erbrin-
gen. Da im Gegensatz zu allen externen Maßnahmen auch be-
triebsspezifisches Humankapital gebildet wird, werden auch
die Arbeitgeber eher bereit sein, einen Teil der Ausbildungs-
kosten zu tragen. Durch den verstärkten Einsatz von Einar-
beitungszuschüssen könnte die Effizienz der aktiven Arbeits-
marktpolitik gesteigert und der Subventionsaufwand redu-
ziert werden.

5 Fazit

Unsere Analyse hat gezeigt, daß arbeitsmarktpolitische Sub-
ventionen durchaus ihre Berechtigung haben. Entscheidend
für ihre zukünftige Unterstützung ist jedoch, daß sie stärker
als bisher als Investitionen in Humankapital begriffen wer-
den. Da sich effiziente Maßnahmen dadurch auszeichnen, daß
die Erträge höher als die Kosten sind, ist von einer effizienz-
orientierten aktiven Arbeitsmarktpolitik auf Dauer eine Re-
duktion der Lohnnebenkosten zu erwarten. Dies würde vor al-
lem die marginalen Arbeitsplätze, die besonders leicht auf die
Qualifikationen der Arbeitslosen zugeschnitten werden kön-
nen, erhalten.

Keinen Platz in einer effizienten Arbeitsmarktpolitik haben
Subventionen zur Verknappung des Arbeitsangebotes, da ih-
nen kein längerfristiger Produktivitätsgewinn gegenüber-
steht. Bei den Qualifizierungsmaßnahmen ließen sich erheb-
liche Effizienzgewinne erwirken, wenn die Teilnehmer stär-

ker nach Eignung und Motivation ausgewählt und die Ko-
operation mit den Unternehmen bei der Festlegung der Aus-
bildungsinhalte verstärkt werden würde. Es ist nicht einzuse-
hen, warum die Qualifizierungsprogramme der Bundesanstalt
für Arbeit im Hinblick auf die Karrierechancen nicht genau
so attraktiv sein können wie die für den einzelnen erheblich
teureren Ausbildungsangebote der Universitäten.
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